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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 30. Januar 2019 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
1. Protokoll vom 5. Dezember 2018 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Geschäftsprüfungskommission; Ersatzwahl 
 
Gewählt wird Markus Bacher, Alpenstrasse 33, FDP 
 
 
3. Geschäftsprüfungskommission; Wahl Präsidium, Vizepräsidium und Sekretariat 
 
Gewählt werden: 

 Präsident: René Ritter, Flurweg 45, SVP 

 Vizepräsident: Philip Steiner, Bühlikofen 10, SP 

 Sekretär: Stefan Stock, Magdalenaweg 1, FDP 
 
 
4. Neue Anlage für Urnenbeisetzungen; Verpflichtungskredit und Änderung Bestattungs- 

und Friedhofreglement 
 
A) In eigener Kompetenz: 
Der Verpflichtungskredit für die neue Anlage für Urnenbeisetzungen von Fr. 158'000.00.00 zu Las-
ten der Investitionsrechnung (Konto 7710.5040.02) wird bewilligt. 
 
B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 
Die Änderung des Bestattungs- und Friedhofreglements vom 30. April 1997 (SSGZ 556.1) wird ge-
nehmigt. 
 
 
5. Behandlung Parlamentarischer Vorstösse 
 
5.1 Dringliche Motion Bruno Vanoni (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend "Die Ge-

meinde Zollikofen soll sich an der Machbarkeitsstudie zur Zukunft der Kernregion Bern 
beteiligen"; Erheblicherklärung 

 
Der Motion wird die Dringlichkeit zugesprochen. Die Motion wird nicht erheblich erklärt. 
 
 
5.2 Dringliches Postulat Michael Fust (SP) betreffend "Einführung einer Ganztagesschule"; 

Erheblicherklärung 
 
Dem Postulat wird die Dringlichkeit zugesprochen. Das Postulat wird erheblich erklärt. 
 
 



Gemeinde Zollikofen  
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6. Parlamentarische Eingänge 
 
6.1 Postulat Marco Bucheli (SVP) betreffend "Graffitis entfernen und verhindern" 
 
6.2 Einfache Anfrage Stefan Stock (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Was passiert ab 

2019 mit dem Abfall von Grossbetrieben in Zollikofen?" 
 
6.3 Einfache Anfrage Stefan Stock (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Altes Altersheim – 

Wie weiter?" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen Wahlen kann innert 10 Tagen seit der Publikation Beschwerde beim Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, geführt werden. 
Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentlichung 
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, 
geführt werden. 
 
 

Fakultatives Referendum 

 
Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegt der unter Ziffer 4 B aufge-
führte Beschluss dem fakultativen Referendum. Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind sol-
che Beschlüsse der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimm-
berechtigten schriftlich verlangt wird. 
 
Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzei-
ger Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Ge-
meinderates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu 
diesem Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 19. März 2019 bei 
der Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 
2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
 
Donnerstag, 31. Januar 2019 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


